
Schuldenrufe Appel aux créanciers Scioglimento di società
No 208 Donnerstag, 26.10.2006 124. Jahrgang

Zweite Veröffentlichung 

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft: 
Privhold AG in Liquidation, Zug

2. Auflösungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversamm-
lung

3. Datum des Beschlusses: 09.10.2006
4. Anmeldefrist für Forderungen: 27.11.2006
5. Anmeldestelle für Forderungen: 

RA Thomas Reimann, c/o Lutz Rechtsanwälte, 
Forchstrasse 2, Kreuzplatz, 8032 Zürich 

6. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft wer-
den aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

7. Bemerkungen: Es wird darauf hingewiesen, dass es beabsichtigt
ist, die Verteilung des Vermögens im Sinne von Art. 745 Abs. 3 OR
bereits nach Ablauf von drei Monaten nach der dritten Publika-
tion und Vorliegen des Berichtes eines besonders befähigten Revi-
sors zu vollziehen.

Lutz Rechtsanwälte
8032 Zürich

(03607776)
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